
Projektbegleitung durch:
die STEG Stadtentwicklung GmbH
Schloßplatz 11
08371 Glauchau Verfügungsfond

Oberlungwitz

Kontakt und Informationen

Zentrenbüro
Hofer Straße 32

09353 Oberlungwitz

lisa.griessbach@steg.de
0152/ 24 888 567

Antragsformular und Checkliste unter: 
https://www.oberlungwitz.de/

Projektidee

Kontaktaufnahme Zentrumsbüro 

Information und Antragsberatung 

Zusammenstellung der

Antragsunterlagen inkl. Einholung von

Kostenvoranschlägen und evtl.

notwendiger Genehmigungen 

Antragstellung

Verfahrensablauf

Förderbescheid nach Zusage des
Vergabegremiums

Durchführung des Projektes 

Abrechnung der Kosten 

Erhalt des Zuschusses

Wir wollen ihre Ideen!



Was ist der Verfügungsfond?
Der Verfügungsfond ist ein Instrument  des

Förderprogramms "Zukunftsfähige

Innenstädte und Zentren", um kleine

Projekte finanziell zu untersützen und

anzuregen. Mithilfe des Fonds können Ideen

von Bürger:innen, Vereinen, Händler:innen

usw. kurzfristig umgesetzt werden, die der

Entwicklung des Fördergebietes dienen.

Die Entscheidung über die Förderung der

eingereichten Projektidee trifft das

Verfügungsfondgremium, das aus Akteuren

des Fördergebietes besteht. 

4 

9 

18 

7 

1 

3 

12 

6 

17 

15 

5 

10 

11 

16 

2 

8 

14 

13 

1 9 

1 Bereich Kirchlehn
2 Hauptsitz GAFUG mbH 
3 Gebäude GAFUG mbH 
4 Humboldtschule-Grundschule mit Hort  
5 GAFUG mbH
6 Industriegelände, hauptsächlich Robert-Götze (ROGO) 
7 Industriegelände, tw. noch ROGO, ehem. TAUSCHER  
8 ehem. Amt für ländliche Neuordnung
9 Brachfläche/ Grünfläche
10 Brachfläche 
11 Brachflächen
12 Stadtpark
13 Sportgelände Stadt Oberlungwitz
14 Reitplatz  
15 Ärztehaus und Einrichtungen des Lebenshilfewerkes e.V.
16 Vereinshaus „Zur Post“ 
17 Postplatz 
18 AWO-Pflegeheim 
19 Zugang Richtung Landschaftsschutzgebiet „Hirschgrund“  

Vorausetzungen
Das Projekt wird im abgrenzten
Projektgebiet umgesetzt.

Mit der Umsetzung des Projektes wurde
noch nicht begonnen.

Das Projekt dient der Stärkung und
Belebung des neuen Zentrums
Oberlungwitz.

Das Projekt dient nicht der
Gewinnerzielung.

Beispielprojekte
Haben Sie Interesse, diese Projekte
umzusetzen oder haben Sie weitere Ideen?
Sprechen Sie uns an!

Grün- und Blumengestaltung
Veranstaltungen, Straßenfeste
Marketingaktionen
Ausstellungen
Kunstprojekte
Spielgeräte, Sitzmöglichkeiten,
Ausstattungsgegenstände im
öffentlichen Raum
Beschilderung und Leitsysteme
Bücherschrank
Lichtkonzepte

       ... und vieles mehr

Wie hoch wird gefördert?
In der Regel werden Projekte gefördert, deren

Gesamtkosten zwischen 200 Euro (netto) und

5.000 Euro (netto) liegen. Ausnahmen sind

möglich. 

Die förderfähigen Projekte werden mit einem

Zuschuss von mind. 50 % unterstützt.


